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mit der Frage, wie sich juristische Themen in der sch�ngeistigen

Literatur widerspiegeln, als auch die Anwendung literarischer

Interpretationstechniken auf normative Texte einen anderen Blick

auf das Recht erm�glichen, neue Gerechtigkeitsfragen aufwerfen

und weitere ethische Dimensionen des Rechts aufscheinen lassen.

Ob sich deshalb Law and Literature in naher Zukunft zu einem

der Grundlagenf�cher im Jurastudium entwickeln wird? Dies

wird man mit Fug und Recht bezweifeln m�ssen: Zu m�chtig

lastet der g�ngige Pr�fungsstoff auf der juristischen Ausbildung.

Bildungspolitische Bestrebungen, Recht und Literatur in den

Ausbildungskanon der Juristen gesetzlich zu integrieren, sind

am Horizont nicht erkennbar. So wird Law and Literature in

Deutschland weiterhin nur am Rande des Studiums eine Rolle

spielen, sofern an den juristischen Fakult�ten solche Kurse �ber-

haupt angeboten werden. Im �brigen bleibt Law and Literature

die private Passion lesehungriger Juristen.
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n SACHVERHALT
Jurastudent S fertigt seine Schwerpunktbereichsarbeit an. Der Versuch, die Arbeit f�r einen ersten

Korrekturlauf auszudrucken, scheitert an seiner leeren Druckerpatrone. Als er beim H�ndler um die

Ecke eine neue Patrone erwerben will, ist er entsetzt �ber die hohen Preise. Wegen der g�nstigeren

Preise r�t ihm seine Freundin F, eine neue Druckerpatrone »�ber’s Netz« zu erwerben.

Im Internet findet S unter www.IhrPatronenProfi.de den H�ndler H mit einem erheblich preis-

werteren Patronenangebot. Auf der Webseite des H w�hlt er in der Angebots�bersicht die ge-

w�nschte Patrone durch Klicken des entsprechenden Buttons, der auch eine Preisangabe zeigt, aus.

Auf der nun folgenden Seite findet er ein gr�ßeres Bild der Patrone sowie weitere n�her bezeichnete

Links. Unter dem ersten Link findet S eine F�lle von Informationen zum Fernabsatz und zum

elektronischen Gesch�ftsverkehr. Er liest alles aufmerksam durch. Hinter dem zweiten Link verbirgt

sich eine Belehrung, die auf ein zweiw�chiges Widerrufsrecht hinweist. Auch die Widerrufsbeleh-

rung liest S aufmerksam durch, speichert sie allerdings nicht ab. Vom vielen Lesen schon ganz

ersch�pft, verzichtet S darauf, den Inhalt des Links »Vertragsbedingungen einschl. AGB« auch noch

zur Kenntnis zu nehmen. Alle verlinkten Inhalte k�nnen heruntergeladen und gespeichert werden.

�berzeugt vom g�nstigen Preis beginnt S daheim um 17.45 Uhr mit dem Bestellvorgang, den er um

17.46 Uhr im letzten Fenster des Bestellvorgangs mit dem Bet�tigen des »Kaufen«-Buttons beendet.

Umgehend �ffnet sich ein bereits zu Beginn des Bestellvorgangs angek�ndigtes kleines Fenster, in

dem es heißt: »Ihre Bestellung ist zugegangen und wird von uns gepr�ft. Dieser Vorgang dauert etwa

eine Minute. Bitte Warten!«. Nach etwa einer Minute �ffnet sich ein weiteres Fenster »Herzlichen

Gl�ckwunsch! Ihre Bestellung war erfolgreich! Sie erhalten umgehend eine Best�tigungsemail«. Um

17.55 Uhr bemerkt S, dass er tats�chlich kurz hintereinander zwei Emails erhalten hat. Die erste

Email (17.46 Uhr) best�tigt den Zugang der Bestellung, die zweite Email (17.48 Uhr) deren Er-

folg. Sie enth�lt drei speicherbare Anh�nge: eine Widerrufsbelehrung, Informationen zum Fern-

absatz und zum elektronischen Gesch�ftsverkehr sowie die Vertragsbestimmungen einschl. der AGB.

Tats�chlich war die Best�tigungsemail des H wenige Sekunden nach dem �ffnen des zweiten

Fensters in S’ Email-Account abrufbar. S stellt fest, dass die Widerrufsbelehrung mit derjenigen

identisch ist, die er vor dem Bet�tigen des »Kaufen«-Buttons schon einmal zur Kenntnis genommen

hatte.

* Die Autorin ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut f�r Medienrecht und Kommunikationsrecht (Prof. Dr. Pfeifer) an der

Universit�t zu K�ln.

** Die Klausur wurde in leicht abgewandelter Form im Fach Grundlagen des Verbraucherrechts und der Verbrauchervertr�ge an der Uni-

versit�t zu K�ln im WS 2006/2007 gestellt. Sie orientiert sich an k�rzlich durch die Rechtsprechung entschiedenen, �hnlichen rechtlichen

Konstellationen.
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Am Mittwoch, 3.1.2007, erh�lt S die Druckerpatrone. Eine Woche sp�ter trennt sich F von ihm.

Zur Beendigung seiner Seminararbeit sieht er sich auf Grund dieses Schicksalsschlages nicht mehr in

der Lage. S meint, eine Reise werde ihn auf andere Gedanken bringen. Um das n�tige Geld daf�r

zusammen zu kratzen, widerruft S am Mittwoch, 17.1.2007, per Email die Bestellung der Drucker-

patrone. Die Absendung misslingt jedoch wegen eines Systemfehlers in seiner Anlage. Das bemerkt S

erst um 23:59 Uhr, um 0:01 versucht er es erneut, dieses Mal mit Erfolg. Am Nachmittag des

19.1.2007 teilt H ihm per Email mit, dass der Widerruf zu sp�t komme. H verlangt deshalb

Zahlung des Kaufpreises. Rat suchend wendet sich S an eine Studienfreundin, die ein Seminar zu

Internetgesch�ften besucht hatte. Diese meint, H h�tte den S eher und in anderer Weise �ber seine

Widerrufsm�glichkeit belehren m�ssen. H erachtet diese Sichtweise f�r unsinnig und lebensfremd

und besteht auf Bezahlung der Druckerpatrone. Zu Recht?

n L�SUNGSSKIZZE
ANSPRUCH DES H GEGEN S AUF ZAHLUNG DES KAUFPREISES GEM. § 433 II BGB

I. Anspruch entstanden?
Der Zahlungsanspruch des H setzt das Bestehen eines wirksamen Kaufvertrages �ber die Drucker-

patrone zwischen H und S voraus.

1. Angebot

a) Fraglich ist, ob ein Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrages bereits in der Pr�sentation der

Ware auf der Homepage des H gesehen werden kann. Die herrschende Ansicht sieht in einer sol-

chen Warenpr�sentation noch kein Angebot, sondern lediglich eine Aufforderung zur Abgabe von

Vertragsangeboten (invitatio ad offerendum) an den Besucher einer Homepage. Zwar enthielten

Internetseiten i.d.R. eingehende Beschreibungen der Waren und die Darstellung der Versand- und

Zahlungsbedingungen. Es bestehe jedoch kein grunds�tzlicher Unterschied zu einer Schaufenster-

auslage oder einer Zeitungsannonce. In allen F�llen m�sse der Kunde davon ausgehen, dass es dem

Anbieter an einem Rechtsbindungswillen fehle. Denn zum einen k�nne der Anbieter nicht die

wirtschaftlichen Verh�ltnisse des Kunden beurteilen (Bonit�tspr�fung), zum anderen m�sse ein

Anbieter �berpr�fen, ob der vorhandene Warenbestand ausreicht, es ihm mithin m�glich ist, ohne

Probleme einen zu schließenden Kaufvertrag auch jederzeit zu erf�llen, oder ob er neue Ware ordern

muss (Verf�gbarkeitspr�fung; AG Butzbach NJW-RR 2003, 54 f.; K�hler NJW 1998, 185 [187];

Palandt/Gr�neberg 66. Aufl.2007, § 312b Rn. 4.). Nach anderer Ansicht bestehen gegen eine pau-

schale Gleichstellung von Schaufensterauslagen, Zeitungsannoncen und Warenpr�sentationen im

Internet jedoch Bedenken. Dem Internetk�ufer werde vielfach suggeriert, dass ein direkter Zugriff

auf das Warenlager m�glich sei. Und im Unterschied zu Zeitungsannoncen und Schaufenster-

auslagen k�nne online eine Verf�gbarkeitspr�fung stattfinden; eine Bonit�tspr�fung sei z.B. bei

Vorkasse oder Kreditkartenzahlung entbehrlich. Insofern werde ein K�ufer im Einzelfall bei E-Com-

merce-Gesch�ften eher als in anderen Kaufsituationen davon ausgehen, dass ein Angebot im

Rechtssinne vorliegt. Dies d�rfe er jedenfalls dann, wenn es keine deutlich gegenteiligen Hinweise

gibt (Kimmelmann/Winter JuS 2003, 533 [534 f.] m.w.N.; zugl. Besprechung von AG Butzbach

NJW-RR 2003, 54).

Pr�sentation auf Homepage

= Angebot oder invitatio ad

offerendum?

Der Streit muss nicht entschieden werden, denn nach beiden Ansichten fehlt es an einem

Rechtsbindungswillen des H. S war zu Beginn des Bestellvorgangs auf die Verf�gbarkeitspr�fung

des gew�nschten Artikels hingewiesen worden. F�r ihn war daher erkennbar, dass H nur bei ent-

sprechendem Warenvorrat zur Lieferung bereit war.

b) Ein rechtsverbindliches Angebot ist aber in der Onlinebestellung des S durch Klicken des »Kau-

fen«-Buttons zu sehen.

2. Annahme

Die Annahme von S’ Kaufofferte erfolgte nicht bereits durch den Inhalt des ersten Fensters, weil S’

Angebot hierdurch nicht vorbehaltlos bejaht wurde. Zum einen ergibt sich aus dem Inhalt des

Fensters und aus der Sicht eines verst�ndigen Erkl�rungsempf�ngers (§§ 133, 157 BGB), dass H die

Bestellung des S zun�chst pr�fen wollte. Zum anderen kommt H mit dem ersten Fenster lediglich

seiner Pflicht gem. § 312e I 1 Nr. 3 BGB nach (vgl. dazu ausf�hrlicher II.2b)aa)).

Annahme

H hat die Kaufofferte des S daher erst durch die Mitteilung im zweiten Fenster angenommen.

Aus Sicht eines verst�ndigen Erkl�rungsempf�ngers ist hierin eine vorbehaltlose Annahme und

nicht lediglich eine erneute Eingangsbest�tigung zu sehen. Denn das zweite Fenster enth�lt mit

dem Wort »erfolgreich« nunmehr eine konkrete inhaltliche Stellungnahme zur Bestellung (eine

Annahmeerkl�rung hat der BGH auch in der Mitteilung – ebenfalls in einem zweiten Internet-

fenster – gesehen, dass eine Bestellung nunmehr von der Versandabteilung bearbeitet werde; vgl.

BGH MMR 2005, 233 [234]). Außerdem erwartet ein Besteller keine wiederholte Best�tigung des
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